
Antrag auf Änderung 
des Bebauungsplans 
„Heiligkreuz-Süd“ zur 

Erhöhung der festgesetzten Traufhöhe; 
Beschluss

Planungs- und Bauausschuss am 23.09.2021
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Grundstücksübersicht
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Beispiel Maß der baulichen Nutzung
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Musterbeispiel für Baugrundstück 13

Musterbeispiel für Baugrundstück 13
Bebauungsplan „Heiligkreuz-Süd“

Berechnung nach Wohnflächenverordnung (WoFIV):

§ 4 Anrechnung der Grundflächen (WoFIV)
Die Grundflächen
1. Von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von 

mindestens zwei Metern sind vollständig,
2. Von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Raumhöhe 

von mindestens einem Meter und weniger als zwei Meter 
sind zur Hälfte anzurechnen … 

Flächenaufstellung
Erdgeschoss (EG) 108,64 m²
Dachgeschoss (DG) 69,98 m²
EG + DG 178,62 m²
+ 2 Dachaufbauten (Gauben) +22,90 m²
Bruttowohnfläche 191,52 m²

abzüglich Innenwandkonstruktion (10%)
Nettowohnfläche 172,37 m²

zuzüglich möglicher Wohnfläche im KG ca.   40 m²
Wohnfläche überschläglich ca. 210 m²
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Pro & Contra Bebauungsplanänderung

23.09.2021

Pro Bebauungsplanänderung:

• Durch die Erhöhung der Traufhöhe (Höhe statt 
Breite) wird eine kostengünstigere Herstellung der 
gewünschten Wohnfläche für 14 Bauwerber / 
Wohneinheiten möglich. 

Contra Bebauungsplanänderung:

• Die Erhöhung der Traufhöhe entspricht nicht mehr 
dem Planungsauftrag aus 2017 bzw. dem 
Rechtskraftbeschluss des Stadtrats 2019, das 
Ortsbild verändert sich. 

• Der Bebauungsplan unterliegt noch der 
siebenjährigen Bindefrist. 

• Bereits bestehendes Baurecht wird gegenüber 
geändertem Baurecht benachteiligt, 
Schadensersatzforderungen durch den jeweiligen 
Bauwerber sind nicht auszuschließen. 

• Ein Bebauungsplanänderungsverfahren kostet und 
bindet Kapazitäten in der Verwaltung für einen 
abzuwägenden Mehrwert – wegen der hohen 
Priorität der Änderung müssten andere Vorhaben 
zurückgestellt werden. 

• Im Änderungsverfahren werden aufgrund der 
Novellierung des Baugesetzbuches bzw. der 
Änderung weiterer Rechtsgrundlagen 
möglicherweise noch weitere Festsetzungen 
angepasst werden müssen. Es besteht keine 
Verfahrenssicherheit zu Dauer und abschließenden 
Festsetzungen eines neuen Bebauungsplans. 
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Beschlussvorschlag:

Der Antrag auf eine Änderung des Bebauungsplans „Heiligkreuz-
Süd“ zur Erhöhung der Traufhöhe wird abgelehnt.

Planungs- und Bauausschuss am 23.09.2021
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